
 
*) Für diese Ordnungsfassung kann es Übergangsregelungen geben, die auch Sie in Ihrem Studienverlauf 
betreffen können. Bitte informieren Sie sich hierzu in der amtlichen Fassung der Ordnung/Änderungsordnung 
(Abschnitt II) in den Amtlichen Mitteilungen unter: https://www.uni-oldenburg.de/amtliche-mitteilungen/ 
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-Lesefassung- 
 
1. Ziele des Studiums 

 
Studienziel ist die Erweiterung und Vertiefung der in einem Bachelorstudium gewonnenen 
fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Kompetenzen im Bereich der technischen Bildung. Die 
Gestaltung des Studiums sieht dazu eine enge Verknüpfung inhaltlicher, methodischer und fachdidaktischer 
Fragestellungen in allen Modulen vor. 

 
2. Empfehlungen für das Studium 

 
 Interesse an technischer Bildung; 
 Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit Werkzeugen und Maschinen; 
 Pädagogische, fachdidaktische und lernpsychologische Kenntnisse. 

 

3. Besondere Voraussetzungen 
 
Einweisung in die Handhabung und sicheres Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen (Maschinenschein). 

 
 
4. Regelungen zu Prüfungsleistungen und aktiver Teilnahme 
 
(1) Prüfungsleistungen 
Die Seminararbeit umfasst eine Erläuterung der Vorgehensweise bei der Anfertigung eines Werkstückes, 
einer maschinellen Einrichtung, einer elektronischen oder digitalen Schaltung, eines Modells, eines 
technischen Experiments sowie die dazu gehörende Dokumentation. Die Seminararbeit kann im Sinne 
eines technischen Pflichtenheftes angefertigt werden. 
 
Die Prüfungsleistung „Portfolio“ umfasst in der Regel sechs Leistungen. Kombinationen der 
Modulprüfungen, wie in §12, Abs. 1, Nr. 1 bis 6 und 8 bis 10 des Allgemeinen Teils festgehalten, werden 
hierbei ausgeschlossen. Leistungen im Rahmen eines „Portfolio“ können die Arbeit in den Werkstätten, eine 
Erstellung von Unterrichtssequenzen , Arbeit in Lehr-Lern-Laboren, eine Entwicklung theoretischer 
Konzepte, der Aufbau von Experimentalstationen, Inputstatements, Literaturrecherchen, Beantwortung von 
Lernfragen, Bearbeitung von Übungsaufgaben oder Ähnliches sein. 
 
(2) Aktive Teilnahme 
Die Zulassung zur Modulprüfung kann die regelmäßige, aktive und dokumentierte Teilnahme an 
praxisorientierten Lehrveranstaltungen (Praktika, Übungen, Seminare) voraussetzen (§ 10 (5) MPO 
Allgemeiner Teil). Im Konfliktfall ist eine Ombudsperson und ggf. eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
Fachschaft einzubeziehen.  
Die jeweils geltenden Kriterien aktiver Teilnahme werden zu Beginn der Lehrveranstaltung von der oder 
dem Lehrenden transparent dargestellt; dabei ist der angenommene Arbeitsaufwand darzulegen und in 
plausiblen Bezug zum gesamten Workload der Lehrveranstaltung bzw. des Moduls zu setzen.  
Mögliche Formen von Studienleistungen im Rahmen von aktiver Teilnahme sind je nach 
Veranstaltungsform z. B. Protokolle, die Bearbeitung von Aufgaben, schriftliche Vorbereitung, Übernahme 
von Kurz- und Impulsreferaten, Kurzpräsentationen o.Ä. 
Es kann in Lehrveranstaltungen zusätzlich auch vereinbart werden, dass die aktive Teilnahme der 
Studierenden in der Beteiligung am Plenumsgespräch und der regelmäßigen Vor- und Nachbereitung der 
Lehrveranstaltung besteht. In diesem Fall gilt mangels anderer nachprüfbarer Kriterien die kontinuierliche 
körperliche Anwesenheit des oder der Studierenden während der Sitzungstermine der Lehrveranstaltung 
als Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung.  
Über die Erfüllung der Kriterien für die aktive Teilnahme entscheidet der oder die Lehrende. Ist es dem oder 
der Studierenden aus wichtigem Grund nicht möglich, bei einem bis maximal drei Sitzungsterminen einer 
Lehrveranstaltung persönlich anwesend zu sein so ist der wichtige Grund gegenüber dem Dozenten/der 
Dozentin unverzüglich und in geeigneter Form anzuzeigen. Bei Blockseminaren gilt anteilig maximal 6 



Stunden. Das Fehlen an einem Sitzungstermin ist, unabhängig davon, wodurch das Fehlen zustande 
gekommen ist, durch eine angemessene Ersatzleistung auszugleichen. 
Bei Problemen im Zusammenhang mit regelmäßiger Anwesenheit, aktiver Teilnahme und curricularer 
Abfolge, die keinen Verwaltungsakt betreffen, soll zunächst auf der Ebene der Lehrveranstaltung im Dialog 
zwischen Studierenden und Lehrendem nach einer Lösung gesucht werden; ist dies nicht möglich, kann 
sich der oder die Studierende an den oder die Modulverantwortliche(n) und/oder den studentischen 
Fachschaftsrat wenden. Konflikte und Beschwerdefälle, die auf dieser Ebene nicht zu lösen sind, sollen auf 
Institutsebene vorgebracht werden (Institutsleitung). Ist auch hier keine Lösung möglich, ist letztlich die 
Studienkommission zuständig, die dafür einen ständigen Beschwerdeausschuss bildet, der zur Hälfte mit 
Studierenden besetzt ist. Die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit den Ansprechpartnern auf Modul-, 
Instituts- und Fakultätsebene werden in geeigneter Weise bekannt gemacht. 
 

5. Technik mit dem Berufsziel Lehramt Haupt- und Realschule 
 

Modulbezeichnung Modul- 
typ 

Lehrveran- 
staltungen 

KP Prüfungsleistungen 

tec321 
Nutzbarmachung didaktischer 
Forschung für technische Lehr-
Lernprozesse 

Pflicht 2 SE 6 1 Hausarbeit (max. 10 
Seiten) oder 
1 Seminararbeit (max. 10 
Seiten) 

tec322 
Aktuelle Inhalte und Themen 
des Technikunterrichts 

Pflicht 2 SE 6 1 Seminararbeit (max. 10 
Seiten) oder 
1 Portfolio (max. 3 
Leistungen) 
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